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JAHRESBERICHT 2022 
Wir geben Kindern eine Zukunft! 

 

Gemeinnütziger Zweck 

 

Die future4children Privatstiftung hat zum Ziel, Kindern und Jugendlichen im In- und 

Ausland bei erschwerten Lebensumständen direkt zu helfen. Unsere Projekte sollen ein 

ihnen besseres, unbeschwerteres und glücklicheres Leben ermöglichen.  

 

Die Unterstützung erfolgt sowohl durch finanzielle Mittel, Sachspenden als auch durch 

persönlichen Einsatz. Direkte Kontakte vor Ort gewährleisten, dass sämtliche Mittel 

unmittelbar den Kindern und Jugendlichen zu Gute kommen. 

 

Die Grundsätze der Stiftung lauten: 

• Alle Mitwirkenden sind unentgeltlich tätig 

• Für Verwaltung und Organisation entstehen der Stiftung nur geringfügige 

Kosten (Bankspesen und Domaingebühr), die durch Spenden aus dem 

Vorstand ausgeglichen bzw. übertroffen werden.  

• Alle Spenden fließen ohne Abzüge an die verschiedenen Projekte der Stiftung 

• Es werden nur Projekte unterstützt, bei denen durch Kontaktpersonen vor Ort 

sichergestellt werden kann, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. 

 

Unterstützt werden all jene Projekte, die unserem Leitbild entsprechen, die machbar und 

sinnvoll erscheinen, solange die finanziellen Mittel dafür ausreichen. 

 

Wir bedanken uns als Vorstand persönlich bei allen Unterstützern, Mitarbeitern, 

Sponsoren und Spendern ganz herzlich. Danke für Ihren wichtigen 

Beitrag und dafür, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Helfen Sie uns weiterhin, 

Kindern und Jugendlichen eine bessere Zukunft zu ermöglichen! 
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PROJEKTE 

Niederösterreich 

• Mietkosten für 1 Monat von Alleinerziehender wegen Delogierungsgefahr aufgrund 
von ausbleibenden Unterhaltszahlungen des Kindesvaters (€ 500,-) 

• Miet- und Energiekosten für 2 Monate für Familie, in der der Vater noch keine 
Arbeitsgenehmigung und der Mutter wegen eines Formfehlers die Familienbeihilfe 
gestrichen wurde (€ 975,-) 

• Caritas Familienhilfe, neun Wochen lang, wegen Krankenhausaufenthalts der 
Mutter (€ 700,-) 

• Stromnachzahlungen: 
o für Mutter, die für ihr Kind keine Alimente erhält (€ 1630,-) 
o für sudanesische Familie, wo der Vater erst mit Jänner 2022 arbeiten gehen 

durfte (€ 2000,-) 

• Energiekosten einer Familie mit arbeitslosem Vater und Mutter in Karenz (€ 600,-) 

• Heilbehelfe (Einlagen und Orthesen) für behindertes Mädchen (€ 2000,-) 

• Kinderbetreuung während Besuchs des Deutschkurses der Mutter, damit ihr 
Aufenthaltsstatus verlängert wird (€ 1400,-) 

• Bezahlung von gebrauchten Möbeln für geschiedene Frau mit Kind (€ 300,-) 

• Finanzielle Unterstützung für zwei Familien in Not (je € 1000,-) 

• Lebensmittelgutscheine und Selbstversicherung für afghanische Familie (€ 800,-) 

• Legasthenie-Training durch das Hilfswerk für Buben mit sonderpädagogischen 
Förderbedarf (€ 3000,-) 

• Ergotherapie für kleines Mädchen mit einer Autismus- Spektrum- Störung (€ 750,-) 

• Tagesmutter für Familie mit drei Kleinkindern und gesundheitlich stark 
angeschlagener Mutter (€ 500,-) 

• Behandlungskosten für 14-jähriges Mädchen mit Angststörungen (€ 2300,-) 

• Schulassistenz für 15-jährigen Buben mit Autismus-Spektrum-Störung (€ 8000,-) 

• Mobile Früh- und Sehfrühförderung eines 4-jährigen schwerst- 
mehrfachbeeinträchtigten Jungen (€ 495,-) 

• Unterstützung einiger weiterer Familien mit kleineren Beträgen 
 

Ukraine:  
für Babynahrung, Windeln, Sicca-Katastrophennahrung, Essen; auch Spielzeug, 
Buntstifte, etc. zur Beschäftigung (€ 10.000,-) 

Nicaragua: Übernahme der Behandlungs- und Personalkosten für das Praxiszentrum Cas 
Samaritano für behinderte Kinder (€ 20.000,-) 

Rumänien: Transportkosten für Hilfslieferung nach Arad (€ 1300,-), monatliche Zahlungen 
an arme Familien für den Lebensunterhalt (je € 100,-), Sachspendenfahrt im Dezember 

Nepal: Betrieb des Schulbusses für 1 Jahr an der Dolphin Magic School in Lama Gaun  
(€ 10.000,-) 

Uganda: Toilette für Schule, Lebensmittel (€ 2000,-) 

Ungarn: Monatliche Zahlungen (je € 100,-) an sieben Familien für den Lebensunterhalt. 
Brennholzaktion für diese Familien im Oktober.  
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RECHTLICHES 

 
Die gemeinnützige Privatstiftung future4children wurde im Jahr 2007 von Mag. Alexander 

Hofmann und DI Klaus Grulich mit dem Zweck gegründet, Kindern und Jugendlichen im 

In- und Ausland rasch und unbürokratisch direkt zu helfen. 

 

Die Privatstiftung ist seit dem 11.05.2007 beim Landesgericht Krems an der Donau unter 

der Firmenbuchnummer 292476 m eingetragen. 

 

Das der Stiftung gewidmete Vermögen sowie alle Spendeneinnahmen sind 

ausschließlich dem oben genannten gemeinnützigen Zweck gewidmet und müssen 

vom Vorstand entsprechend verwendet und verwaltet werden. 

 

Die future4children Privatstiftung hat das Österreichische Spendengütesiegel und 

unterwirft sich freiwillig strengen Kontrollen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer. 

SpenderInnen können somit sicher sein, dass Spendengelder korrekt, transparent und 

sparsam eingesetzt werden. 

 

Sitz und Adresse 
future4children Privatstiftung 
Rechte Kremszeile 62 
3500 Krems/Donau 
E-Mail: stiftung@future4children.at 
 
Vorstandsmitglieder 
Mag. Alexander Hofmann  
DI Klaus Grulich 
Mag. Christina Moser 
Mag. Thomas Aschauer  
 
Rechnungsprüfer 
Accurata Wirtschaftsprüfungs GmbH,  
1010 Wien, Elisabethstrasse 10/ Top 6,  
vertreten durch den Geschäftsführer  
WP & Stb Mag. Josef Steininger 
 
Spendenverwendung, Spendenwerbung und Datenschutzbeauftragter: 
Der Vorstand 
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FINANZBERICHT 2022 
 

a. Betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln -                 

b. Sonstige betriebliche Einnahmen -                 

IV. Subventionen und Zuschüsse der öffentlichen Hand -                

V. Sonstige Einnahmen 11,87             

a. Vermögensverwaltung -                 

b. Sonstige andere Einnahmen, sofern nicht unter Punkt I. bis IV enthalten 11,87              

VI. Auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete 

Spenden bzw. Subventionen

VII. Auflösung von Rücklagen

VIII. Jahresverlust

125.100,63    

Mittelverwendung

I. Leistungen für statutarisch festgelegte Zwecke 155.158,43-    

II. Spendenwerbung -                

III. Verwaltungsausgaben -                

IV. Sonstige Ausgaben, sofern nicht unter I. bis III. enthalten 1.127,79-        

V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete 

Spenden- bzw. Subventitionen

VI. Zuführung zu Rücklagen -                

VII. Jahresüberschuss 31.185,59      

125.100,63-    

 

 
 


